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A. Truninger

Urteil vom 18. Juni 2015

in Sachen

A. ,

Beschuldigter und Berufungsklager

gegen

Statthalteramt Winterthur,

Verwaltungsbehdrde und Berufungsbeklagte

betreffend

Verletzung der Verkehrsregeln

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Winterthur, Einzelgericht.
vom 7. Oktober 2014 (GC140034)



Strafbefehl:

Der Strafbefehl des Statthalteramtes des Bezrks Winterthur vom 9. Dezember
2013 ist diesem Urteil beigeheftet (Urk. 2/2).

Urteil der Vorinstanz:
(Urk. 17 S. 6 1)

"Es wird erkannt:

1. Der Beschuldigte A. ist schuldig der Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art.
90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 4a Abs. 1 lit. d VRV.

2. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Busse von Fr. 300.-.

Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatz-

freiheitsstrafe von 3 Tagen.

3. Die Entscheidgebiihr wird festgesetzt auf:

Fr. 1'800.00 ; die weiteren Kosten betragen:

Fr. 330.00 Kosten Strafbefehl

Fr. 450.00 nachtragliche Gebuhren Einspracheverfahren
Fr. 2'790.00 Total

Wird auf eine schriftiche Begrindung des Urteils verzichtet, so reduziert sich die Ent-

scheidgebuhr auf zwei Drittel.

4, Die Kosten werden dem Beschuldigten auferlegt.

5. (Mitteilungen)

6. (Rechtsmittel)."



Berufungsantriage:

a) des Beschuldigten
(Urk. 19S.1)

Der Entscheid sei aufzuheben und der Beschuldigte sei vollumfanglich frei

Zu sprechen.

b) des Statthalteramtes des Bezirks Winterthur
(Urk. 24)

Es sei die Berufung des Beschuldigten abzuweisen bzw. nicht darauf einzu-

treten und das erstinstanzliche Urteil zu bestatigen.

Erwagungen:

l. Verfahrensgang

1. Mit Strafbefehl vom 9. Dezember 2013 bestrafte das Statthalteramt des
Bezirks Winterthur den Beschuldigten wegen fahrlassigen Uberschreitens der
Hochstgeschwindigkeit von 120 km/h auf Autobahnen gestutzt auf Art. 90 Abs. 1
SVG i.V.m. Art. 4a Abs. 1 lit. d VRV mit einer Busse von Fr. 300.—. Ausserdem
wurde der Beschuldigte verpflichtet, Kosten in Hohe von Fr. 330.— zu bezahlen
(Urk. 2/2). Dagegen erhob der Beschuldigte innert Frist Einsprache (Urk. 2/3).

2. Nach Durchfuhrung der Untersuchung hielt das Statthalteramt des Bezirks
Winterthur an seinem Strafbefehl fest und Uberwies die Akten zur Beurteilung der
Sache an das Bezrksgericht Winterthur (Urk. 1). Am 7. Oktober 2014 fand die
Hauptverhandlung vor Vorinstanz statt (Prot. 1 S. 4 ff.). Mit Urteil vom 7. Oktober
2014 sprach die Einzelrichterin in Strafsachen den Beschuldigten der Verletzung
der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 4a
Abs. 1 lit. d VRV schuldig und bestrafte ihn mit einer Busse von Fr. 300.—. Zudem



wurden dem Beschuldigten die Gerichtskosten sowie die Kosten des Strafbefehls
auferlegt (Urk. 17 S. 6 ff.). Gegen das mindlich erdffnete Urteil (vgl. Prot. | S. 15)
meldete der Beschuldigte innert Frist Berufung an (Urk. 10) und reichte, ebenfalls

fristgerecht, die Berufungserklarung samt Beilagen ins Recht (Urk. 19 und 20).

3. Mit Prasidialverfigung des Obergerichts des Kantons Zurich vom 9. Februar
2015 wurde die Berufungserklarung dem Statthalteramt Winterthur zugestellt und
Frist angesetzt, um Anschlussberufung zu erheben oder begrindet ein Nichtein-
treten zu beantragen (Urk. 22), worauf dieses die Abweisung der Berufung und
die Bestatigung des erstinstanzlichen Urteils beantragte (Urk. 24). Mit Beschluss
des Obergerichts des Kantons Zirich vom 16. Februar 2015 wurde die schriftliche
Durchfihrung des Berufungsverfahrens beschlossen und dem Beschuldigten Frist
angesetzt, um die Berufungsantrage zu stellen und sie zu begrinden (Urk. 26),
worauf der Beschuldigte das Schreiben vom 4. Marz 2015 und diverse Beilagen
einreichte (Urk. 28 und 29). Mit Prasidialverfigung des Obergerichts des Kantons
Zirich vom 10. Marz 2015 wurde die Berufungsbegrindung sodann dem Statt-
halteramt Winterthur zugesandt und gleichzeitig Frist angesetzt, um die
Berufungsantwort einzureichen (Urk. 31), worauf dieses mit Eingabe vom
11. Marz 2015 erneut die Abweisung der Berufung und die Bestatigung des erst-
instanzlichen Urteils beantragte (Urk. 33). Innert der selben Frist verzichtete auch
die Vorinstanz auf die ihr freigestellte Vernehmlassung (Urk. 35). Das vorliegende

Verfahren erweist sich als spruchreif.

ll. Prozessuales

1.1. Gemass Art. 398 Abs. 1 StPO ist die Berufung zuldssig gegen Urteile erst-
instanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise ab-
geschlossen worden ist. Im Rahmen einer Berufung uUberpruft das Obergericht
den vorinstanzlichen Entscheid Ublicherweise frei bezlglich samtlicher Tat-,
Rechts- und Ermessensfragen (Art. 398 Abs.3 StPO). Bildeten jedoch aus-
schliesslich Ubertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so
schrankt Art. 398 Abs. 4 Satz 1 StPO die Kognition der Berufungsinstanz ein.



1.2. Was den Sachverhalt anbelangt, so Uberprift das Berufungsgericht nur, ob
eine offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhaltes durch die Vorinstanz
gegeben ist. Relevant sind dabei klare Fehler bei der Sachverhaltsermittiung,
wie namentlich Versehen, Irrtimer oder offensichtliche Diskrepanzen zwischen
der sich aus den Akten sowie der Hauptverhandlung ergebenden Akten- sowie
Beweislage und der Urteilsbegrindung. Weiter in Betracht kommen insbesondere
Falle, in denen die gerugte Sachverhaltsfeststellung auf einer Verletzung von
Bundesrecht, in erster Linie von Verfahrensvorschriften der StPO selbst, beruht.
Gesamthaft gesehen dirften regelmassig Konstellationen relevant sein, die als
willkUrliche Sachverhaltserstellung zu qualifizieren sind (vgl. Schmid, StPO -
Praxiskommentar, 2. Aufl., Zirich 2013, Art.398 N 12 f; Eugster in: Basler
Kommentar, StPO, Basel 2011, Art. 398 N 3). Willkir bei der Beweiswurdigung
liegt vor, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist oder mit
der tatsachlichen Situation in klarem Widerspruch steht. Dass eine andere Losung
oder Wirdigung ebenfalls vertretbar erscheint oder gar vorzuziehen ware, genugt
nicht (vgl. BGE 134 | 140 E. 5.4 mit Hinweisen). Eine vertretbare Beweiswurdi-
gung ist daher noch nicht willkarlich, auch wenn die Berufungsinstanz anstelle des

Vorderrichters allenfalls anders entschieden hatte.

1.3. Zum anderen wird das angefochtene Urteil auf Rechtsverletzungen durch
die Vorinstanz hin Uberprift; insofern liegt keine Einschrankung der Uber-
prufungsbefugnis vor; samtliche Rechtsfragen sind mit freier Kognition zu prifen

und zwar nicht nur materiellrechtliche, sondern auch prozessuale (vgl. Hug, in:
Zircher Kommentar, StPO, 2. Aufl., Zurich 2014, Art. 398 N 23).

2. Das Obergericht hat somit zu Uberprufen, ob die vom Beschuldigten vorge-
brachten Beanstandungen vor der Uberprifungsbefugnis gemass Art. 398 Abs. 4
StPO gedeckt sind. In einem allfalligen nicht von der genannten Befugnis umfass-
ten Umfang kann auf die Einwendungen nicht eingegangen werden. Es ist somit
festzustellen, ob das vorinstanzliche Urteil im Bereich der zuldssigen Kognition

Fehler aufweist.

3. Im Ubrigen ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass sich die urteilende

Instanz nicht mit allen Parteistandpunkten einlasslich auseinandersetzen und



jedes einzelne Vorbringen ausdricklich widerlegen muss (vgl. Entscheid des
Bundesgerichts vom 9. September 2002, 1P.378/2002 E. 5.1, sowie Entscheid
des Kassationsgerichts des Kantons Zurich vom 2. Februar 2004, AC030110
E. ll. 1b aa). Die Berufungsinstanz kann sich somit auf die fur ihren Entscheid

wesentlichen Punkte beschranken.

4. Der Beschuldigte beschrankt seine Berufung nicht und beantragt, frei-
gesprochen zu werden. Damit bildet das ganze vorinstanzliche Urteil Berufungs-

gegenstand und ist mithin in keinem Punkt in Rechtskraft erwachsen.

lll. Materielles

1.  Dem Beschuldigten wird im Strafbefehl des Statthalteramts des Bezrks
Winterthur vom 9. Dezember 2013 zur Last gelegt, er habe am Donnerstag
22. August 2013, um 14.47 Uhr, auf dem Gemeindegebiet B. |, Autobahn A1
Fahrbahn Zirich, fahrlassig die Hochstgeschwindigkeit von 120 km/h nach Abzug
der Toleranz von 7 km/h um 27 km/h Uberschritten (Urk. 2/2).

2.1. Der Beschuldigte hat die ihm vorgeworfene Tat sowohl anlasslich der
Hauptverhandlung als auch im Berufungsverfahren nicht bestritten. Anlasslich der
Hauptverhandlung erklarte er, dass es gar keine Frage sei, dass er damals
gefahren sei. Er fechte nicht die Messung an sich an, sondern das System bzw.
das Gerat. Auf die konkrete Frage der Vorderrichterin, ob er anerkenne, 27 km/h
zu schnell gefahren zu sein, erklarte er, dass er das absolut anerkenne (Prot. |
S. 5 und 6). In seiner Berufungserklarung fuhrte er aus, er habe am 22. August
2013 einen Uberholvorgang vollzogen, dabei habe der zu Uberholende beschleu-
nigt und er sei gendtigt worden, seine volle Aufmerksamkeit dem Geschehnis zu
widmen. Somit habe er nicht mehr auf die Geschwindigkeit achten kénnen. Ein
erhdohtes Risiko habe dabei nicht bestanden. Kein weiterer Verkehrsteilnehmer sei
dabei beeintrachtigt oder gefahrdet worden (siehe Radarfoto). Somit sei die Uber-

tretung als leichtes Vergehen zu betrachten (Urk. 19).



2.2. Der Beschuldigte anerkennt zwar den Sachverhalt macht aber geltend, dass
sowohl im Vorverfahren wie auch anlasslich der Hauptverhandlung nicht auf
geltendes Bundesrecht, insbesondere das Messmittelgesetz und die Messmittel-
verordnung, eingegangen worden sei (Urk. 10). Messgerate ohne Zertifikate seien
nur zur informativen Messung zuldssig. Die Aufzeichnungsgerate, welche die
Ubertretung aufgezeichnet hatten, seien weder nachweisbar gesetzlich konform
gepruft (Zulassungsprufung) noch seien die entsprechenden Kalibrierungen und
Eichungen mit einem CRM (zertifizietem Referenz Material) vorgelegt worden
(Urk. 19 S. 2 und Urk. 28). Schliesslich kritisiert er, dass dieses Verfahren im

Ordnungsbussenverfahren hatte erledigt werden sollen (Urk. 28 S. 2).

3. Die Vorinstanz hat zum Schuldpunkt zahlreiche Ausfuhrungen gemacht.
Darauf kann zur Vermeidung unnétiger Wiederholungen zunachst verwiesen
werden (Urk. 17 S. 3 ff., Art. 82 Abs. 4 StPO). Das Nachfolgende ist lediglich
erganzender Natur.

411. Vorweg ist auf den Einwand des Beschuldigten einzugehen, wonach
dieses Verfahren noch im Ordnungsbussenverfahren hatte erledigt werden sollen.
Der Beschuldigte macht unter Verweis auf Art. 8 Abs. 1 lit. d Ziff. 3 VSKV-ASTRA
(Verordnung des ASTRA zur Strassenverkehrskontrollenverordnung,
SR741.013.1 ; zit. VSKV-ASTRA) geltend, dass die Einrichtung der Messstelle
eine mobile gewesen sei und bei mobilen Messungen betrage der Sicherheits-
abzug bei einem Messwert ab 151 km/h 9 km/h. Demnach hatte von der
gemessenen Geschwindigkeit von 154 km/h ein Sicherheitsabzug von 9 km/h
erfolgen sollen, was zu einer Uberschreitung der Hoéchstgeschwindigkeit von
25 km/h gefuhrt hatte und damit ware eine Erledigung im Ordnungsbussengesetz

moglich gewesen (Urk. 28 S. 2).

4.1.2. Gemass Art. 6 lit. ¢ VSKV-ASTRA ist dann von einer mobilen Messung
auszugehen, wenn aus einem mit einem Messsystem ausgerusteten Fahrzeug
bzw. einem Helikopter (Ziff. 1; Moving-Geschwindigkeitsmessung) oder durch
Nachfahren (Ziff. 2) die Geschwindigkeit ermittelt wird. Geschwindigkeitsmessun-
gen erfolgen bei der mobilen Messung demnach wahrend der Bewegung des

Geschwindigkeitsmessmittels. Vorliegend erfolgte die Geschwindigkeitsmessung



aber mit einem Radar Geschwindigkeitsmessgerat (vgl. Urk. 2/5/4) und demnach
mit einem stationaren und nicht mobilen Messsystem (Art. 6 lit. b VSKV-ASTRA,
vgl. Ziff. V der Weisungen des Bundesamtes fur Strassen ASTRA Uber polizei-
liche Geschwindigkeitskontrollen und Rotlichtiberwachung im Strassenverkehr
vom 22. Mai 2008; zt. Weisungen-ASTRA). Auch wenn die Radarmessanlage,
wie der Beschuldigte geltend macht und wie auch der Zeuge C.  ausgefihrt
hat (vgl. Urk. 2/4/2 S. 2), grundsatzlich beweglich war, kann nicht von
einer mobilen Messung im Sinne des Gesetzes ausgegangen werden. Gemass
Art. 8 Abs. 1 lit. a Ziff. 3 VSKV-ASTRA ist demnach bei Radarmessungen ein
Sicherheitsabzug von 7 km/h bei einem Messwert ab 151 km/h vorzunehmen,
was zu einer Uberschreitung der Hochstgeschwindigkeit von 27 km/h fiihrt,
weshalb vorliegend zu Recht nicht das Ordnungsbussenverfahren angewandt

wurde.

421. Weiter beanstandet der Beschuldigte, wie bereits dargelegt, zwar nicht
die erfolgte Messung als solche, sondern das verwendete Messsystem bzw. das
Gerat und macht geltend, dass die Messung ungultig sei und die Werte der

Messung nicht verwendet werden durfen.

4.2.2. Das Strassenverkehrsrecht selber regelt die Anforderungen an das
verwendete Messmittel nur rudimentar und verweist vielmehr auf die Messmittel-
verordnung. Gemass Art. 9 Abs. 1 lit. a der Verordnung Uber die Kontrolle des
Strassenverkehrs (SKV; SR 741.013) sind bei Kontrollen der Geschwindigkeit
technische Hilfsmittel einzusetzen. Fur technische Hilfsmittel, die Messzwecken
dienen, gelten die Messmittelverordnung (zit: MessMV; SR 941.210) und die ent-
sprechenden  Ausfuhrungsvorschriffen des  Eidgendssischen  Justiz- und
Polizeidepartements (Art. 9 Abs. 1°® SKV). Diese Ausfilhrungsvorschriften des
EJPD finden sich in der Verordnung Uber Messmittel fur Geschwindigkeits-
kontrollen und RotlichtUberwachungen im Strassenverkehr vom 28. November
2008 (SR 941.261). Erganzende Anforderungen dazu enthalten sowohl die
VSKV-ASTRA als auch die Weisungen-ASTRA. Gemass Art. 26 Abs. 3 MessMV

volizieht das Eidgendssische Institut fir Metrologie METAS die Kontrollen der in



Verkehr gebrachten Messmittel, soweit die Kontrollen nicht von den Kantonen

wahrgenommen werden.

4.2.3. Bevor ein Messmittel verwendet werden darf muss das METAS seine
Bauart zulassen und das gemass dieser Bauart hergestellite Messmittel einer
Ersteichung unterzogen werden (vgl. Christian Bock/Walter Fasel, Wie zuver-
lassig sind polizeiliche Geschwindigkeitskontrollen? in: Probst / Werro (Hrsg.),
Strassenverkehrsrechts-Tagung 2014, Bern 2014, S. 39 ff.). Eine solche
Zulassung der Bauart erfolgt in der Regel fir zehn Jahre (Ziff. 1.1.8 Anhang 5
MessMV). Gemass Ziff. 1.1.12 Anhang 5 MessMV veroffentlicht das METAS die
Erteilung, den Entzug oder das Erloschen der Zulassungen. Die Basisdaten der
Zulassung konnen unter < http://legnet.metas.ch/legnet2/Eichstellen/certsearch >
abgerufen werden. Eine Uberprifung des vorliegend massgebenden Radargeréts
"Gatso RS-GS11" hat ergeben, dass die Bauart des massgebenden Radar-
gerates zur Eichung zugelassen wurde und dass ein Zulassungszertifikat mit der
Nummer CH-P-09186-00 vorliegt. Die Zulassung erfolgte dabei am 4. November
2009 und ist gultig bis zum 3. November 2019 (vgl. Urk. 38).

In den Akten befindet sich zudem das Eichzertifikat Nr. 258-18010 des Bundes-
amtes fur Metrologie vom 2. April 2013 (Urk. 2/5/4; vgl. Ziff. 2 Anhang 5 MessMV).
Gegenstand der Eichung war das Radar Geschwindigkeitsgerat "Gatso RS-GS11,
S.-Nr. 0303U, METAS 15509". Unter dem Titel "Anforderungen" wird erwahnt,
dass Messmittel sei gemass den von METAS bei der Bauartprifung festgestellten
Eichvorschriften gepruft worden. Unter dem Titel "Bestatigung" heisst es, das
Messmittel erfiulle die gesetzlichen Anforderungen. Das Messmittel dirfe unter
Berucksichtigung der Verordnung des ASTRA zur Stassenverkehrskontrollen-
verordnung vom 22. Mai 2008 eingesetzt werden. Die Eichung erfolgte am
2. April 2013 und hatte eine Glltigkeit bis zum 30. April 2014.

424, Als am 22. August 2013 mit dem Radar Geschwindigkeitsgerat "Gatso
RS-GS11" eine Geschwindigkeitskontrolle durchgefiihrt wurde, lag demnach
sowohl eine glltige Zulassung der Bauart als auch ein gultiges Eichzertifikat vor.
Das Gericht muss auf solche Zulassungen und Eichungen abstellen kénnen, ins-

besondere nachdem die Messmittel einer sehr strengen Prifung unterzogen



werden (vgl. Ch. Bock/W. Fasel, a.a.0., S. 41). Kdnnte in einem Verfahren, in
welchem das Gericht, wie vorliegend, die Verletzung der Hochstgeschwindigkeit
Uberpruft, die Bauart in Frage gestellt werden, so wirde das Zulassungsverfahren
weitgehend ad absurdum gefuhrt werden (Ch. Bock/W. Fasel, a.a.0., S. 92).
Demnach ist vorliegend auf die dokumentierte Zulassung und Eichung des Radar
Geschwindigkeitsgerat "Gatso RS-GS11" abzustellen und auf die Einwendungen
des Beschuldigten betreffend Akkreditierung und Kalibrierung (vgl. Prot. I S. 6 und

diverse Beilagen in Urk. 20) nicht einzugehen.

4.2.5. Der Beschuldigte machte vor Vorinstanz zudem geltend, dass gemass
Gesetz zwei Messungen durch zwei unabhangige Systeme durchzuflihren seien,
weshalb es auch zweier Messprotokolle bedurfe, was vorliegend aber nicht ge-
geben sei (Prot. I S. 7). Gemass Ziff. | 3. der Weisungen-ASTRA muss ein Mess-
mittel entweder zwei voneinander unabhangige Messverfahren aufweisen oder es
muss ein Mehrfach-Mess-System vorhanden sein, dessen Messwerte anhand
einer zeitlich festgelegten Bildserie oder einer definierten Fixdistanz-Bildaufnahme
nachtraglich rekonstruiert werden konnen. Vorliegend liegt eine Bilddokumenta-
tion vor (vgl. Urk. 2/5/2), weshalb beim vorliegend relevanten Messmittel die Vor-
aussetzung des Mehrfach-Mess-Systems gegeben ist. Ein zweites Messprotokoll,
wie vom Beschuldigten geltend gemacht, ist demnach nicht nétig, vielmehr genugt
ein Messprotokoll. Dieses Messprotokoll befindet sich denn auch in den Akten
(Urk. 2/5/3) und entspricht auch den Voraussetzungen von Ziff. V 11. der
Weisungen-ASTRA.

4.3. Den Ausfuhrungen des Beschuldigten, wonach die Aufzeichnungsgerate
weder eine Zulassungsprifung noch eine gesetzliche Eichung aufgewiesen
hatten und zudem zwei Messprotokolle noétig gewesen seien, kann demnach nicht
gefolgt werden. Unter diesen Umstanden ist davon auszugehen, dass das Gerat
funktionstichtig und einsatzbereit war und jene Geschwindigkeit mass und auf-
zeichnete, welche das Fahrzeug des Beschuldigten tatsachlich auch inne hatte.
Ein Hinweis auf eine Fehlfunktion beim Messgerat selbst oder dass die Anforde-
rungen an das Kontrollpersonal nicht eingehalten worden waren, ist aus den

Akten nicht ersichtlich und wird vom Beschuldigten auch nicht geltend gemacht.



So erklarte der Beschuldigte selber, dass die Messung an sich von der Polizei
nach bestem Wissen und Gewissen ausgefuhrt worden sei (Urk. 2/4/7; vgl. auch
Prot. | S. 6). Nachdem der Beschuldigte das Messergebnis an sich nicht
bemangelt (vgl. Prot. | S. 5), braucht entgegen dem Vorbringen des Beschuldigten
(Prot. 1 S. 7) auch keine Prufung der Messbestandigkeit im Sinne von Art. 29
Abs. 1 MessMV vorgenommen zu werden. Das Gesetz schreibt namlich explizit
vor, dass eine Nachprufung nur zu erfolgen hat, wenn das Messergebnis be-

stritten wird und dies ist vorliegend nicht der Fall.

4.4. Somit liegt eine gultige Messung vor und es kann auf das Messprotokoll
abgestellt werden, gemass welchem der Beschuldigte mit brutto 154 km/h unter-
wegs war (Urk. 2/5/2). Damit ist der Beschuldigte mit der Vorinstanz der Verkehrs-
regelverletzung im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 4a Abs. 1
lit. d VRV schuldig zu sprechen.

IV. Sanktion

Wie die Vorinstanz richtig festgestellt hat, ist eine Verkehrsregelverletzung im
Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG mit Busse zu bestrafen. Mit der Vorinstanz ist be-
treffend Verschulden vorliegend zu berlcksichtigen, dass sich die Geschwindig-
keitsUberschreitung um netto 27 km/h an der Grenze zur groben Verkehrs-
regelverletzung bewegt. Dagegen ist aber auch zu bericksichtigen, worauf auch
der Beschuldigte hingewiesen hat (Urk. 19), dass das Verkehrsaufkommen bei
der Fahrt des Beschuldigten gering war. Auf die damit in Zusammenhang stehen-
den Ausfiuhrungen im angefochtenen Entscheid kann verwiesen werden (Urk. 17
S.5 f; Art. 82 Abs. 4 StPO). Das Verschulden des Beschuldigten ist als nicht
mehr leicht zu qualifizieren. Die Vorinstanz hat die dem Beschuldigten vom Statt-
halteramt auferlegte Busse von Fr.300.— bestatigt und fur den Fall, dass der
Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht bezahlen sollte, eine Ersatzfreiheitsstrafe
von drei Tagen festgesetzt (Urk. 17 S. 13). Aufgrund des Verbotes der reformatio
in peius (Art. 391 Abs. 2 StPO) kann dem Beschuldigten im Berufungsverfahren

keine hohere Busse auferlegt werden. Es sind andererseits aber auch keine



Grunde ersichtlich, das vorinstanzliche Strafmass zu reduzieren. Die von der Vor-
instanz ausgefallte Busse von Fr. 300.— ist somit zu bestatigen. Dies gilt auch fur

die von der Vorinstanz festgesetzte Ersatzfreiheitsstrafe von drei Tagen.

V. Kosten
1. Ausgangsgemass ist die vorinstanzliche Kostenregelung (Dispositivziffern
3. und 4.) zu bestatigen.
2. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr ist auf Fr. 1'000.— festzusetzen

(Art. 424 Abs. 1 StPO i.V.m. § 16 Abs. 1 und § 14 der Gebuhrenverordnung des
Obergerichts, LS 211.11). Der Beschuldigte unterliegt mit sdmtlichen Antragen,

weshalb ihm die Kosten des Berufungsverfahrens vollumfanglich aufzuerlegen
sind (Art. 428 Abs. 1 StPO).

Es wird erkannt:

1. Der Beschuldigte A. ist schuldig der Verletzung der Verkehrsregeln im
Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVGin Verbindung mit Art. 4a Abs. 1 lit. d VRV.

2. DerBeschuldigte wird mit einer Busse von Fr. 300.-- bestraft.

3. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle

eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen.
4. Das erstinstanzliche Kostendispositiv (Ziff. 3 und 4) wird bestatigt.
5. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf Fr. 1'000.--.

6. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt.



7.  Schriftiche Mitteilung in vollstandiger Ausfertigung an

- den Beschuldigten
- das Statthalteramt des Bezirks Winterthur

- die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Ziirich

sowie nach Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalliger Rechts-

mittel an die Vorinstanz.

8. Rechtsmittel:
Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtiche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,

begrindeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung
des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundes-

gerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Obergericht des Kantons Zirich
l. Strafkammer

Zurich, 18. Juni 2015

Der Prasident: Die Gerichtsschreiberin:

Dr. iur. F. Bollinger lic. iur. A. Truninger



	Urteil vom 18. Juni 2015
	"Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig der Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 4a Abs. 1 lit. d VRV.
	2. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Busse von Fr. 300.–.
	Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatz-freiheitsstrafe von 3 Tagen.
	3. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf:
	Wird auf eine schriftliche Begründung des Urteils verzichtet, so reduziert sich die Entscheidgebühr auf zwei Drittel.
	4. Die Kosten werden dem Beschuldigten auferlegt.
	5. (Mitteilungen)
	6. (Rechtsmittel)."
	Berufungsanträge:
	Erwägungen:
	I.  Verfahrensgang
	2. Nach Durchführung der Untersuchung hielt das Statthalteramt des Bezirks Winterthur an seinem Strafbefehl fest und überwies die Akten zur Beurteilung der Sache an das Bezirksgericht Winterthur (Urk. 1). Am 7. Oktober 2014 fand die Hauptverhandlung v...
	3. Mit Präsidialverfügung des Obergerichts des Kantons Zürich vom 9. Februar 2015 wurde die Berufungserklärung dem Statthalteramt Winterthur zugestellt und Frist angesetzt, um Anschlussberufung zu erheben oder begründet ein Nichteintreten zu beantrage...
	II.  Prozessuales

	III. Materielles
	In den Akten befindet sich zudem das Eichzertifikat Nr. 258-18010 des Bundesamtes für Metrologie vom 2. April 2013 (Urk. 2/5/4; vgl. Ziff. 2 Anhang 5 MessMV). Gegenstand der Eichung war das Radar Geschwindigkeitsgerät "Gatso RS-GS11, S.-Nr. 0303U, MET...
	4.2.4. Als am 22. August 2013 mit dem Radar Geschwindigkeitsgerät "Gatso RS-GS11" eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt wurde, lag demnach  sowohl eine gültige Zulassung der Bauart als auch ein gültiges Eichzertifikat vor. Das Gericht muss auf s...
	4.4. Somit liegt eine gültige Messung vor und es kann auf das Messprotokoll  abgestellt werden, gemäss welchem der Beschuldigte mit brutto 154 km/h unterwegs war (Urk. 2/5/2). Damit ist der Beschuldigte mit der Vorinstanz der Verkehrsregelverletzung i...

	IV. Sanktion
	V. Kosten
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig der Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 1 SVG in Verbindung mit Art. 4a Abs. 1 lit. d VRV.
	2. Der Beschuldigte wird mit einer Busse von Fr. 300.-- bestraft.
	3. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 3 Tagen.
	4. Das erstinstanzliche Kostendispositiv (Ziff. 3 und 4) wird bestätigt.
	5. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 1'000.--.
	6. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt.
	7. Schriftliche Mitteilung in vollständiger Ausfertigung an
	 den Beschuldigten
	 das Statthalteramt des Bezirks Winterthur
	 die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich

	8. Rechtsmittel: Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.

